
 

 

 

 

Objekte Objektbeschreibung Photovoltaik-Anlagenleistung 
Einkommensteuerfrei 

ab 1.1.2022 
Nullsteuersatz- 

ab 1.1.2023 

    

unabhängig vom Gebäude und vom 
Grundstück (Generalbegünstigung in 
der Umsatzsteuer) 

Anlagenleistung ≤ 30 kWp  
lt. Marktstammdatenregister 1)  

 

Einfamilienhaus, 
selbstgenutzt oder vermietet 

Anlagenleistung ≤ 30 kWp   

Anlagenleistung > 30 kWp   

 

Gewerbe und Industriegebäude  
(nicht Wohnzwecken) 

Anlagenleistung ≤ 30 kWp   

Anlagenleistung > 30 kWp   

 

Zweifamilienhaus 
(Haus mit zwei Wohnungen) 

Anlagenleistung ≤ 15 kWp  
je Wohn-/Gewerbeeinheit   

Anlagenleistung > 15 kWp  
je Wohn-/Gewerbeeinheit   

Anlagenleistung ≤ 30 kWp  
lt. Marktstammdatenregister   

 

Mischgebäude 
z. B. Wohn- und Geschäftshaus 

Anlagenleistung ≤ 15 kWp  
je Wohn-/Gewerbeeinheit  4)  

Anlagenleistung > 15 kWp  
je Wohn-/Gewerbeeinheit  4) 
Anlagenleistung ≤ 30 kWp  
lt. Marktstammdatenregister 

  

 

Öffentliche Gebäude/ 
Gemeinwohlgebäude  

≤ 30 kWp  
je Wohn-/Gewerbeeinheit   

> 30 kWp  
je Wohn-/Gewerbeeinheit  4) 

 Balkonkraftwerke    

1) keine generelle Befreiung von Anlagen bis 30 kWp in der Einkommensteuer. Es ist eine Einzelfallprüfung nach dem Objekt vorzunehmen. 4) bei unterschiedlicher 

Nutzung muss mehr als die Hälfte der Fläche für Wohnzwecke, öffentlich bzw. für das Gemeinwohl genutzt werden. 


